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(54) Hochspannungs-Steckverbindungsteil für ein Hochspannungskabel und Verfahren zur 
Herstellung desselben

(57) Ein Hochspannungs-Steckverbindungsteil (11)
für ein Hochspannungskabel (13) umfasst einen Isolier-
körper (28) aus einem Polymermaterial, der einen Kabe-
lendabschnitt (18) des Hochspannungskabels (13) man-
telseitig umgibt. Der in einem festen Gehäuse (19) auf-
genommene Isolierkörper (28) besteht aus einem Ela-
stomermaterial. Das Steckverbindungsteil (11) ist so ge-
formt, dass infolge der Verbindung mit einem korrespon-
dierenden Steckverbindungsteil (12) ein im Wesentli-
chen geschlossener Druckraum (43) zwischen dem Ge-
häuse (19), dem korrespondierenden Steckverbin-

dungsteil (12) und dem Kabelendabschnitt (18) gebildet
wird, wobei der Druckraum (43) durch den Isolierkörper
(28) im Wesentlichen vollständig ausgefüllt wird, so dass
eine Druckbeaufschlagung des Isolierkörpers (28) eine
spaltfreie, hochspannungsdichte Anpressung des korre-
spondierenden Steckverbindungsteils (12) an den Iso-
lierkörper (28), , eine spaltfreie, hochspannungsdichte
Anpressung des Isolierkörpers (28) an das Gehäuse (19)
und eine spaltfreie, hochspannungsdichte Anpressung
des Isolierkörper (28) an die Mantelfläche (46) des Ka-
belendabschnitts (18) bewirkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hochspannungs-
Steckverbindungsteil für ein Hochspannungskabel, mit
einem Isolierkörper aus einem Polymermaterial, der ei-
nen Kabelendabschnitt des Hochspannungskabels
mantelseitig umgibt, und ein Verfahren zur Herstellung
eines solchen Hochspannungs-Steckverbindungsteils.
[0002] Ein seit langem bekannter Gummikonusstek-
ker umfasst einen kegelförmigen, sich zu der Kontakt-
seite hin verjüngenden Gummikörper, der zur Herstel-
lung einer Hochspannungsverbindung in die Steckdose
eingeschoben wird, bis eine Vorderseite des Gummikör-
pers an einer Kante der Steckdose anschlägt. Der Gum-
mikörper muss zuvor genau justiert werden, damit ein
definierter Druck den Konus zum Anliegen bringt. Zur
Herstellung des Gummikörpers wird der Kabelendab-
schnitt teilweise abisoliert, spanabhebend bearbeitet, so-
dann wird Gummikautschuk um den Kabelendabschnitt
gewickelt und an diesen anvulkanisiert; dieses Verfahren
ist jedoch sehr aufwändig. Zudem muss der Gummiko-
nus beim Montieren gefettet werden, bevor der Stecker
in die Steckdose eingesetzt wird, um eine gute Hoch-
spannungsdichtung zwischen dem Gummikonus und der
Steckaufnahme zu erreichen. Jedoch verdunstet das
Fett im Laufe der Zeit, wird vom Gummi aufgenommen
oder härtet aus; zudem gibt das Kabelmaterial alterungs-
bedingt nach. Für die Aufrechterhaltung einer zuverläs-
sigen Hochspannungsdichtung ist daher eine regelmä-
ßige, aufwändige Wartung erforderlich, wobei das alte
Fett entfernt und neues Fett aufgetragen und die Justage
geprüft und gegebenenfalls wiederholt werden muss.
[0003] Es sind auch andersartige, nicht gattungsge-
mäße Gummikonusstecker bekannt, bei denen die
Hochspannungsleiter direkt in den Gummikonus einge-
bettet sind, siehe beispielsweise US 5 358 419 und EP
0 938 759 B1, bei denen der Gummikonus also nicht
einen Kabelendabschnitt umgibt. Die Herstellung dieser
Gummikonusstecker ist aufwändig.
[0004] Es ist des Weiteren ein Hochspannungsstecker
mit einem Isolierkörper aus einem Gießharz bekannt, bei
denen der Isolierkörper in einer Gießform im Vakuum-
heißgussverfahren hergestellt, bearbeitet, beschichtet,
in das Steckergehäuse eingeklebt und mit dem bearbei-
teten Kabelendabschnitt blasen- und spaltfrei verklebt
und vergossen wird. Der duroplastische Isolierkörper ist
zu Reparatur- oder Wartungszwecken nicht mehr aus
dem Steckergehäuse oder von dem Kabelendabschnitt
entfernbar. Um ein spaltfreies Anliegen an der Steckdose
zu gewährleisten, sind zusätzliche Maßnahmen zwi-
schen dem Isolierkörper und der Steckdose zur Erzielung
einer ausreichenden Hochspannungsdichtung erforder-
lich. Dieser Hochspannungsstecker ist wartungs- und ju-
stagefrei, aber sehr kostenintensiv, störanfällig und nicht
reparierbar.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
dauerhaft hochspannungssicheres, wartungsfreies
Steckverbindungsteil und ein Herstellungsverfahren da-

für bereitzustellen, wobei Herstellung-, Wartungs- und
Reparaturaufwand erheblich reduziert sind.
[0006] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merk-
malen der unabhängigen Ansprüche. Aufgrund des aus
einem Elastomermaterial bestehenden Isolierkörpers ist
ein zusätzliches Dichtelement zwischen den Steckver-
bindungsteilen, etwa eine Gummischeibe, entbehrlich.
Erfindungsgemäß ist bei verbundenen Steckverbin-
dungsteilen zwischen dem Steckergehäuse, dem korre-
spondierenden Steckverbindungsteil und dem Kabe-
lendabschnitt ein Druckraum gebildet, der durch den Iso-
lierkörper im Wesentlichen vollständig ausgefüllt wird.
Da sich das Elastomer unter Druck vorteilhafterweise wie
eine Flüssigkeit verhält, bewirkt eine auf den Isolierkör-
per insbesondere in der Steckverbindungsrichtung aus-
geübte Kraft eine spaltfreie, hochspannungsdichte An-
pressung des korrespondierenden Steckverbindungs-
teils an den Isolierkörper und eine spaltfreie, hochspan-
nungsdichte Anpressung des Isolierkörpers an die Man-
telfläche des Kabelendabschnitts und vorteilhafterweise
auch an das Gehäuse. Im Ergebnis wird zwischen den
Steckverbindungsteilen, dem Isolierkörper, dem Kabe-
lendabschnitt und dem Gehäuse ohne weitere Maßnah-
men eine ausgezeichnete Hochspannungsdichtung er-
zielt. Die früher übliche Einfettung des Isolierkörpers und
der damit verbundene erhebliche Wartungsaufwand
können entfallen, ebenso beispielsweise ein Verkleben
des Isolierkörpers auf dem Kabelendabschnitt. Alte-
rungsbedingtes Nachgeben des Kabels, und Ablösung
des Isolierkörpers von dem Kabelendabschnitt und dem
Gehäuse, können ohne weitere Maßnahmen ausgegli-
chen werden.
[0007] Der Begriff Elastomermaterial umfasst auch
Materialien, die nur in bestimmten Temperaturbereichen
elastisch sind, insbesondere thermoplastische Elasto-
mere, und Materialien mit einem überwiegend elastome-
ren und nicht überwiegend plastischen Verhalten.
[0008] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Isolierkörper in das Gehäuse eingefüllt, ein-
gegossen oder eingespritzt, wodurch die im Stand der
Technik bekannten Herstellungsschritte und der entspre-
chende Zeitaufwand erheblich reduziert werden können.
Zu diesem Zweck ist in dem Gehäuse vorzugsweise eine
Einfüllöffnung zum Eingießen, Einfüllen oder Einspritzen
von elastomerem Material für den Isolierkörper vorgese-
hen.
[0009] Für die Druckübertragung ist es vorteilhaft,
wenn das elastomere Material des Isolierkörpers ein ho-
hes Maß an Inkompressibilität aufweist. Besonders be-
vorzugte Materialien sind daher Gummi oder Silikonela-
stomer. Letzteres hat den Vorteil, durch offenen Kaltguss
mit geringem Aufwand und geringen Herstellungszeiten
verarbeitbar zu sein.
[0010] Die Erfindung wird im Folgenden anhand be-
vorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Querschnittsansicht eines Hochspan-
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nungs-Steckver-binders; und

Fig. 2 eine axiale Ansicht auf den Hochspannungs-
Steckverbin-der aus Fig. 1.

[0011] Der Hochspannungs-Steckverbinder 10 um-
fasst einen Hochspannungs-Stecker 11 und eine pas-
sende Steckdose 12. Der Steckverbinder 10 dient ins-
besondere zur Versorgung einer Röntgenkomponente,
beispielsweise einer Röntgenröhre, mit Hochspannung
insbesondere im Bereich von 60 kV bis zu 500 kV. Die
Steckdose 12 ist insbesondere gehäusefest angeordnet,
beispielsweise an dem Gehäuse eines Hochspannungs-
generators.
[0012] Der Stecker 11 ist insbesondere mit einem
Hochspannungskabel 13 verbunden, das in üblicher
Weise Hochspannungsleiter 14, eine rohrförmige Isolier-
schicht 15 für die Hochspannungsisolierung der Leiter
14 nach außen, eine Leitschicht 16 zur Abschirmung und
einen Schutzmantel 17 aufweist. Im Bereich des Stek-
kers 11 sind der Mantel 17 und die Abschirmung 16 ent-
fernt. Dieser teilweise abisolierte Kabelabschnitt, der
noch die rohrförmige Isolierschicht 15 aufweist, wird als
Kabelendabschnitt 18 bezeichnet.
[0013] Der Stecker 11 weist ein festes Gehäuse 19
auf, das vorzugsweise elektrisch leitend ist und insbe-
sondere aus Metall, beispielsweise Stahlblech, besteht.
Auch ein leitfähiger Kunststoff wäre möglich. Das Ge-
häuse 19 ist mittels einer Verbindungseinrichtung 20 lei-
tend mit der Kabelabschirmung 16 verbunden, um eine
durchgehende Abschirmung sicherzustellen. Der Ver-
bindungsbereich zwischen Stecker 11 und Kabel 13 ist
mittels einer Zugentlastung 21 gesichert. Der gesamte
Stecker 11 einschließlich Gehäuse 19 und Zugentla-
stung 21 ist mit einem Knickschutz 22 aus einem geeig-
neten Material umgeben.
[0014] In dem Steckergehäuse 19 ist vorzugsweise ein
Kontaktgehäuse 24 vorgesehen, in dem Steckkontakte
25 für die Hochspannungsleiter 14 des Steckers 11 und
gegebenenfalls eine Kontaktplatine 26 angeordnet sind.
Die Steckdose 12 weist ein entsprechendes Kontaktge-
häuse 40 auf, in dem entsprechende Steckkontakte 41
und gegebenenfalls eine Kontaktplatine 42 angeordnet
sind. Die Kontaktgehäuse 24, 40 sind vorzugsweise in-
einander einsteckbar ausgebildet, wie in Fig. 1 gezeigt,
und bilden somit einen einheitlichen Kontaktraum 23. In
Fig. 2 sind dosenseitige Anschlüsse 27 für die Hochspan-
nungsleiter 14 gezeigt.
[0015] In dem Raum zwischen dem Steckergehäuse
19 und dem Kabelendabschnitt 18 ist ein Isolierkörper
28 angeordnet. Der Isolierkörper 28 besteht aus einem
vorzugsweise kaltvernetzten Elastomermaterial, bei-
spielsweise Silikonelastomer oder Gummi. Der Kabe-
lendabschnitt 18 erstreckt sich durch den gesamten Iso-
lierkörper 28 und ist vorzugsweise an seiner Stirnseite
44 in dem Kontaktgehäuse 24 aufgenommen, wie in Fig.
1 gezeigt ist. Der Isolierkörper 28 umgibt den Kabelend-
abschnitt 18 an dessen Mantelfläche 46 um den gesam-

ten Umfang herum, insbesondere ringförmig, und bildet
eine durchgängige axiale Öffnung 45 für den Kabelend-
abschnitt 18 aus.
[0016] Der Isolierkörper 28 liegt vorzugsweise pass-
genau an der Innenseite des Gehäuses 19 an. Das Ge-
häuse 19 ist trichterförmig und verjüngt sich vorteilhaf-
terweise zum Zwecke der Feldsteuerung zur Kabelseite
38 hin. Der Isolierkörper 28 ist vorzugsweise vollständig
in dem Gehäuse 19 aufgenommen, d.h. dass der Isolier-
körper 28 vorzugsweise kein über das Gehäuse 19 über-
stehendes Teil aufweist. Der Isolierkörper 28 kann aber
auch über das Gehäuse überstehen, etwa wenn die Kon-
taktfläche 32 des Isolierkörpers 28 kegelstumpfförmig ist.
Für Reparaturzwecke lässt sich das Elastomermaterial
des Isolierkörpers 28 mit verhältnismäßig geringem Auf-
wand aus dem Gehäuse 19 entfernen.
[0017] Zur Herstellung des Steckers 11 wird das Kabel
13 bzw. der Kabelendabschnitt 18 durch eine auf der
Kabelseite 38 des Steckers 11 angeordnete Öffnung 29
in dem Gehäuse 19, deren Innendurchmesser an den
Außendurchmesser des Kabelendabschnitts 18 ange-
passt ist, eingeführt. Anschließend wird die auf der Kon-
taktseite 39 des Steckers 11 befindliche Öffnung 30 in
dem Gehäuse 19 mit einem nicht gezeigten Verschluss-
deckel verschlossen. Sodann wird der vorzugsweise
kaltvernetzende Silikonkautschuk durch eine in dem Ge-
häuse 11 vorgesehene Einfüllöffnung 31 eingefüllt. Der
Einfüllraum 43 wird durch das Gehäuse 19, den Kabe-
lendabschnitt 18, das Kontaktgehäuse 24 und den Ver-
schlussdeckel begrenzt. Durch den innenseitig ebenen
Verschlussdeckel wird dabei eine ebene Kontaktfläche
32 des Isolierkörpers 28 geformt, die senkrecht zu der
durch einen Doppelpfeil in Fig. 1 verdeutlichten Verbin-
dungsrichtung 33 der Steckverbinder 10 orientiert ist.
[0018] An der Außenseite des Steckergehäuses 19 ist
ein die kontaktseitige Öffnung 30 umgebendes, insbe-
sondere ringförmiges Druckbeaufschlagungsmittel 34
zum Beaufschlagen des Isolierkörpers 28 mit Druck bei
verbundenen Steckverbindungsteilen 11, 12 vorgese-
hen. Das Druckbeaufschlagungsmittel 34 besteht vor-
zugsweise aus einer oder mehreren, hier zwei, Tellerfe-
dern 36, die über den Umfang verteilte Bohrungen 35 für
nicht gezeigte Befestigungsmittel, insbesondere Schrau-
ben, aufweisen.
[0019] Zur Montage der Steckverbinder 10 wird zu-
nächst der Stecker 11 entlang der Verbindungsrichtung
33 in die Steckdose 12 eingesteckt, wobei die Kontakt-
stifte 25 des Steckers 11 und der Steckdose 12 ineinan-
dergreifen, um die Hochspannungsverbindung herzu-
stellen. Bei montierter Steckverbinder 10 liegt die ebene
Kontaktfläche 32 des Isolierkörpers 28 an einer entspre-
chenden ebenen Kontaktfläche 37 der Steckdose 12 an,
die zweckmäßigerweise ebenfalls senkrecht zu der
Steckverbindungsrichtung 33 orientiert ist. Die Oberflä-
che 32 der Steckdose 12, das Gehäuse 19, die Mantel-
fläche 46 des Kabelendabschnitts 46 und das Kontakt-
gehäuse 24 bilden einen im Wesentlichen geschlosse-
nen (abgesehen von Funktionsöffnungen wie beispiels-
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weise der Einfüllöffnung 31) Druckraum 43.
[0020] Sodann werden die Tellerfedern 36 mittels der
durch die Öffnungen 35 greifenden Befestigungsschrau-
ben gegen die Steckdose 12 angezogen, bis die Teller-
federn 36 senkrecht stehen, wie in Fig. 1 gezeigt, und
somit das Erreichen einer vorbestimmten hohen Befesti-
gungskraft im Bereich von beispielsweise 10 kN anzei-
gen. Die Befestigungskraft wird von der Kontaktfläche
37. der Steckdose 12 auf die Kontaktfläche 32 des Iso-
lierkörpers 28 übertragen. Aufgrund des hohen, von der
Druckbeaufschlagungseinrichtung 34 auf den Isolierkör-
per 28 ausgeübten Drucks und der Elastizität des Iso-
lierkörpers 28 wird eine hervorragende Hochspannungs-
dichtung zwischen dem Stecker 11 und der Steckdose
12 erreicht. Das Einlegen einer separaten Gummidicht-
scheibe sowie das Einbringen von Fett zwischen die
Steckverbindungsteil 11, 12 ist nicht mehr erforderlich,
auf eine regelmäßige Wartung der Steckverbinder 10
kann daher verzichtet werden.
[0021] Aufgrund des unter Druckbeaufschlagung flüs-
sigkeitsähnlichen Verhaltens des Isolierkörpers 28 und
des geschlossenen Druckraums 43 wird ein von der Kon-
taktfläche 37 der Steckdose 12 auf die Kontaktfläche 32
des Isolierkörpers 28 ausgeübter Druck von diesem
übertragen und bewirkt eine Anpressung des Isolierkör-
pers 28 an die gesamte den Isolierkörper 28 kontaktie-
rende Mantelfläche 46 des Kabelendabschnitts 18 und
an die gesamte den Isolierkörper 28 kontaktierende In-
nenfläche des Gehäuses 19, so dass auch zwischen dem
Isolierkörper 28 und dem Kabelendabschnitt 18 sowie
zwischen dem Isolierkörper 28 und dem Gehäuse 19 ei-
ne ausgezeichnete Hochspannungsdichtung erreicht
wird. Auch ein alterungsbedingtes Nachgeben des Ka-
belendabschnitts 18 wird ausgeglichen. Das Gehäuse
19 ist zur Aufnahme der von der Druckbeaufschlagungs-
einrichtung 34 ausgeübten Kräfte ausgelegt.
[0022] Selbstverständlich kann in einer nicht gezeig-
ten Ausführungsform der Steckverbinder 10 umgekehrt
mit Einbaustecker 12 und Steckkupplung bzw. -buchse
11 ausgeführt sein.

Patentansprüche

1. Hochspannungs-Steckverbindungsteil (11) für ein
Hochspannungskabel (13), mit einem Isolierkörper
(28) aus einem Polymermaterial, der einen Kabe-
lendabschnitt (18) des Hochspannungskabels (13)
mantelseitig umgibt, dadurch gekennzeichnet,
dass der in einem festen Gehäuse (19) aufgenom-
mene Isolierkörper (28) aus einem Elastomermate-
rial besteht und das Steckverbindungsteil (11) so ge-
formt ist, dass infolge der Verbindung mit einem kor-
respondierenden Steckverbindungsteil (12) ein im
Wesentlichen geschlossener Druckraum (43) zwi-
schen dem Gehäuse (19), dem korrespondierenden
Steckverbindungsteil (12) und dem Kabelendab-
schnitt (18) gebildet wird, wobei der Druckraum (43)

durch den Isolierkörper (28) im Wesentlichen voll-
ständig ausgefüllt wird, so dass eine Druckbeauf-
schlagung des Isolierkörpers (28) eine spaltfreie,
hochspannungsdichte Anpressung des korrespon-
dierenden Steckverbindungsteils (12) an den Isolier-
körper (28), eine spaltfreie, hochspannungsdichte
Anpressung des Isolierkörpers (28) an das Gehäuse
(19) und eine spaltfreie, hochspannungsdichte An-
pressung des Isolierkörper (28) an die Mantelfläche
(46) des Kabelendabschnitts (18) bewirkt.

2. Steckverbindungsteil nach Anspruch 1, wobei das
Elastomermaterial des Isolierkörpers (28) aus einem
kaltgussfähigen Kautschukmaterial gefertigt ist.

3. Steckverbindungsteil nach Anspruch 1, wobei das
Elastomermaterial des Isolierkörpers (28) aus einem
heiß- oder spritzgussfähigen Kautschukmaterial ge-
fertigt ist.

4. Steckverbindungsteil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Kabelendabschnitt (18)
noch die rohrförmige Hochspannungsisolierung (15)
des Hochspannungskabels (13) aufweist.

5. Steckverbindungsteil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Isolierkörper (28) pass-
genau an dem Gehäuse (19) anliegt.

6. Steckverbindungsteil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Isolierkörper (28) in das
Gehäuse (19) eingefüllt, eingegossen oder einge-
spritzt ist.

7. Steckverbindungsteil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei in dem Gehäuse (19) eine
Einfüllöffnung (31) zum Einspritzen oder Einfüllen
von elastomerem Material für den Isolierkörper (28)
vorgesehen ist.

8. Steckverbindungsteil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, umfassend ein Druckbeaufschla-
gungsmittel (34) zum Beaufschlagen des Isolierkör-
pers (28) mit Druck bei verbundenen Steckverbin-
dungsteilen (11, 12).

9. Steckverbindungsteil nach Anspruch 8, wobei das
Druckbeaufschlagungsmittel (34) mindestens eine
Tellerfeder (36) umfasst.

10. Steckverbindungsteil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Isolierkörper (28) voll-
ständig in dem Gehäuse (19) aufgenommen ist.

11. Steckverbindungsteil nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Isolierkörper (28) im We-
sentlichen aus Gummi
besteht.
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12. Steckverbindungsteil nach einem der Ansprüche 1
bis 10, wobei der Isolierkörper (28) im Wesentlichen
aus Silikonelastomer besteht.

13. Hochspannungs-Steckverbinder (10) mit einem er-
sten Steckverbindungsteil (11) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche und einem damit zusam-
menwirkenden zweiten Steckverbindungsteil (12),
dadurch gekennzeichnet, dass bei hochspan-
nungssicher verbundenen Steckverbindungsteilen
(11, 12) der Isolierkörper (28) des ersten Steckver-
bindungsteils (11) ohne separates Zwischenteil an
einer Gegenfläche (37) des zweiten Steckverbin-
dungsteils (12) unter Druckbeaufschlagung anliegt.

14. Verfahren zur Herstellung eines Hochspannungs-
Steckverbindungsteils (11) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das
Hochspannungskabel (13) durch eine kabelseitige
Gehäuseöffnung (29) geführt und in das Gehäuse
(19) elastomeres Material zur Bildung des Isolierkör-
pers (28) gefüllt, gegossen oder gespritzt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei vor dem Einfül-
len, Eingießen oder Einspritzen des Elastomerma-
terials eine kontaktseitige Öffnung (30) in dem Ge-
häuse (19) mit einem Verschlussdeckel verschlos-
sen wird.
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